[image: image1.wmf]
Pressemitteilung                                                                                                                                                                            

                       vom 10.12.2008

	


	Sehen und Hellsehen auf der Straße

Der ADFC Landesverband Thüringen bittet alle Verkehrsteilnehmer, gerade in der dunklen Jahreszeit verstärkt das eigene Verhalten zu reflektieren und ihre Geschwindigkeiten den Witterungs-, Straßen- und Sichtverhältnissen anzupassen.

Anlässlich mehrerer schwerer Unfälle auf wenig befahrenen Thüringer Außerortsstraßen mit  Hauptunfallursache 'Nicht angepasste Geschwindigkeit' weist der ADFC auf die Notwendigkeit zur Einhaltung des „Sichtfahrgebotes“ der StVO hin.

In §3 Absatz 1 StVO steht: "...Er darf nur so schnell fahren, dass er innerhalb der übersehbaren Strecke halten kann. Auf Fahrbahnen, die so schmal sind, dass dort entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet werden könnten, muss er jedoch so langsam fahren, dass er mindestens innerhalb der Hälfte der übersehbaren Strecke halten kann."

Das ordnungsgemäß eingestellte Abblendlicht moderner KFZ reicht etwa 40 m weit. Das ist etwas weniger als der Abstand zweier Leitpfosten und die Grenze zwischen Sehen und Hellsehen bzw. korrekter: Nichtsehen.

Bei guter Sicht und trockener Straße ergibt sich aus dem Sichtfahrgebot eine maximal mögliche Geschwindigkeit von etwa 70 km/h, wenn man etwa 1 Sekunde Reaktionszeit zugrunde legt und die bestmögliche Verzögerung des Fahrzeugs annimmt. Bei feuchter oder nasser Straße mit den dazugehörigen Sichteinschränkungen sind etwa 50km/h die Obergrenze der Höchstgeschwindigkeit, die sich aus dem Sichtfahrgebot bei Dunkelheit und Abblendlicht ergibt.

Wie kommt diese Geschwindigkeit zustande?

Der Fahrer muss, wenn ein Hindernis auftaucht, dieses wahrnehmen und darauf reagieren. Diese Zeit wird zusammengefasst und Reaktionszeit genannt. Die Reaktionszeiten von Verkehrsteilnehmern bewegen sich zwischen 0,5 Sekunden bei einem wachen und aufmerksamen Verkehsteilnehmer, bis über 2 Sekunden bei müden oder unter Drogen (auch Alkohol ist eine Droge) stehenden Verkehrsteilnehmern. Ein durchschnittlicher Wert liegt bei etwa 1 Sekunde.

Während der Fahrer die 1 Sekunde reagiert, fährt das Fahrzeug ungebremst weiter. Das sind bei 70 km/h knapp 20 m bis der Fahrer die Gefahrenbremsung merkbar einleitet.



	Die maximale Verzögerung wird durch den Zustand des Fahrzeugs und den Zustand der Fahrbahn bestimmt und liegt bei guten Bremsen etwa bei 3 m/s² bei nasser Fahrbahn und 6-9 m/s² bei trockenen und sauberen Fahrbahnen. 

Mit der Formel für eine gleichförmig beschleunigte Bewegung ergibt sich folgende Tabelle der Anhaltewege als Summe des Reaktionsweges und des Bremsweges für bestimmte Geschwindigkeiten und Fahrbahnzustände:

Anhalteweg in Metern (m) bei Geschwindigkeit (km/h) und ausgewählten Verzögerungen nach Fahrbahnzustand:




	
	Eis/Schnee
	schlammig/nass/feucht
	trocken

	
	0,1 m/s²
	0,5 m/s²
	1 m/s²
	2 m/s²
	3 m/s²
	4 m/s²
	5 m/s²
	6 m/s²
	7 m/s²
	8 m/s²
	9 m/s²

	10 km/h
	41,4
	10,5
	6,6
	4,7
	4,1
	3,7
	3,5
	3,4
	3,3
	3,3
	3,2

	20 km/h
	159,9
	36,4
	21,0
	13,3
	10,7
	9,4
	8,6
	8,1
	7,8
	7,5
	7,3

	30 km/h
	355,6
	77,8
	43,1
	25,7
	19,9
	17,0
	15,3
	14,1
	13,3
	12,7
	12,2

	40 km/h
	628,4
	134,6
	72,8
	42,0
	31,7
	26,5
	23,5
	21,4
	19,9
	18,8
	18,0

	50 km/h
	978,4
	206,8
	110,3
	62,1
	46,0
	38,0
	33,2
	30,0
	27,7
	25,9
	24,6

	60 km/h
	1.405,6
	294,4
	155,6
	86,1
	63,0
	51,4
	44,4
	39,8
	36,5
	34,0
	32,1

	70 km/h
	1.909,9
	397,5
	208,5
	114,0
	82,5
	66,7
	57,3
	51,0
	46,5
	43,1
	40,4

	80 km/h
	2.491,4
	516,0
	269,1
	145,7
	104,5
	84,0
	71,6
	63,4
	57,5
	53,1
	49,7

	90 km/h
	3.150,0
	650,0
	337,5
	181,3
	129,2
	103,1
	87,5
	77,1
	69,6
	64,1
	59,7

	100 km/h
	3.885,8
	799,4
	413,6
	220,7
	156,4
	124,2
	104,9
	92,1
	82,9
	76,0
	70,6
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